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Hans-Jörg Gilomen

Freizeitgestaltung vom Spätmittelalter
bis zum Ende des Ancien Regime. Einleitung

Die Spätantike hat dem Mittelalter eine elitäre dichotomische Sicht von Arbeit und

Müsse tradiert. Dem «otium cum dignitate» der heidnischen Antike, jener Müsse,
die erst befreit zur veredelnden Geistigkeit, stand die blosse Negation des «neg-oti-
um» gegenüber, der Geschäftigkeit, der die Müsse fehlt. Während geistige Tätigkeit
adelte, haftete der körperlichen Arbeit der Ruch der Unfreiheit und der Demütigung,
des «opus servile» an.1 «Labor», das war zuerst Mühsal und dann die körperliche
Arbeit - vor allem des Bauern; bezeichnend, dass im Französischen aus «laborare»

im 12. Jahrhundert «labourer» im Sinne von «pflügen» geworden ist.2 Auch aus

urchristlicher Tradition war die Müsse ein hoher Wert: Jesus selbst hatte doch zur
diensteifrigen Martha gesagt, die müssige Zuhörerin Maria von Bethanien habe den

besseren Teil erwählt.3 Das Christentum hat zudem auch die alttestamentarische Sicht

übernommen, wonach die Arbeit ein Fluch bei der Vertreibung aus dem arbeitsfreien

Paradies sei, in dem eine gnädige Natur ihre Gaben umsonst gespendet hatte.

«Verflucht sei der Acker um deinetwillen!», heisst es da nach dem Sündenfall; und
weiter: «Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen.»4 Die Arbeit als

unvermeidbare Last, der man sich nicht entziehen darf, meint auch das Pauluswort:

«Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen»,5 das schon Jean Gerson

1420 gegen reiche Müssiggänger gewendet hat,6 lange bevor es Karl Marx ironisch
umdeutete. Nur in einer Gesellschaft, welche die körperliche Arbeit ganz negativ
konnotierte, konnte das «ora et labora» zu einem Ideal mönchischer Demut, Busse

und Askese werden, welches die Handarbeit als «sanctum opus manuum» heiligte.7
Die Abwertung meinte immer nur die körperliche Arbeit, deshalb hat die Sonntagsheiligung

geistige Arbeit nicht verboten. Die Sorge, dass Müssiggang aller Laster

Anfang sei,8 brachte keine Aufwertung der Handarbeit, sondern sah darin nur ein

Hilfsmittel gegen die Sünde.9 Arbeitsfreiheit gehörte zur Vorstellung eines verlorenen

paradiesischen Zustands oder allenfalls zur verkehrten Welt des Schlaraffenlands.10

Erst der programmatische Arbeitseinsatz der Zisterzienser im 12. Jahrhundert11 und
die Veränderung der theologischen Sicht der Arbeit im 13. Jahrhundert vor allem bei
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Albertus Magnus und Thomas von Aquin brachten eine Aufwertung der Handarbeit
auf den Weg.12

Seit dem 12. Jahrhundert wurde eine wohl geregelte Aufteilung der täglichen Zeit
zwischen Arbeit, Geselligkeit und Erholung propagiert.13 An den Universitäten
entstand im 13. Jahrhundert eine qualitativ neue Zeit: jene der Ferien, die durch eine

Ableitung aus dem spätrömischenWort «vacare» «frei sein», «Zeit haben für etwas»

bezeichnet wurden, was im französischen Wort «vacances» weiterlebt.14 Die Freizeit,
die jetzt klar definiert wurde, heisst bei Thomas von Aquin «tempus recreationis»,
Zeit der Wiederherstellung der körperlichen und geistig-seelischen Kräfte.15 Die
Messbarkeit der Zeit rückte im 13. Jahrhundert ins Zentrum gelehrter Überlegungen,16

und die gleichmässige Stunde wurde durch die mechanische Uhr im 14. Jahrhundert

zunächst in den Städten zum neuen Mass der Zeit, besonders auch derArbeitszeit, was
auch die neuen Werkglocken zeigen. Zugleich wurde diese Arbeitszeit und damit auch

die Freizeit zu einem Zankapfel sozialerAuseinandersetzungen.17 Um Pausenfristen,
das Ende des Arbeitstages und auch die Tagesarbeitszeit wurde jetzt gestritten. Im
Gesellenstreik als schärfster Massnahme wurde die Verweigerung derAbleistung von
Arbeitszeit als Kampfmittel eingesetzt.18 Auch um das «müssig Gehen» der Gesellen,

um arbeitsfreie Tage also, wurden häufig Konflikte mit den Meistern ausgetragen. Das

«Blaumachen» beginnt im Spätmittelalter, der «gute» oder «blaue Montag» für die
Gesellen hat sich im 15. Jahrhundert durchgesetzt.19 Zu Beginn des 16. Jahrhunderts

träumte Thomas Monis in seiner Utopie schon vom Sechsstundenarbeitstag, wobei
die übrige Zeit den Utopiern zur freien Verfügung stehen sollte.20 Die Fünftagewoche

war ohnehin durch das Arbeitsverbot an Sonntagen und an den vielen kirchlichen

Feiertagen schon längst Realität.21 Sie erlitt mit der Reformation in protestantischen
Gebieten einen Rückschlag. Trotz des weitgehenden Fehlens von Ferien und
Urlaub und trotz in einigen Handwerken langer, jedoch durch ausgedehnte Pausen

unterbrochener täglicher Arbeitszeiten, die sich oft durch den ganzen lichten Tag
erstreckten,22 blieb vor allem an den vielen Feiertagen der Freizeitgestaltung breiter
Raum. Die arbeitsfreie Zeit wurde von Handwerksmeistern und Gesellen zu Sport
und Spiel, zum beliebten Bad und zu Geselligkeit in Zunftstuben und Gasthäusern

genutzt. Auch der gemeinsame Besuch des Frauenhauses durch mehrere Gesellen war
eine oft durch Gelage, Gesang und Musik ausgedehnte Lustbarkeit.23 Zum elitären

Schachspiel, sportlichen Wettkampfspielen und zu den anrüchigen Würfelspielen
kamen im 14. Jahrhundert die in breiten Bevölkerungskreisen beliebten Kartenspiele

hinzu.24 Mit den Urlaubszeiten verband sich für die reicheren Schichten ein

Ortswechsel, etwa bei Badekuren, zu denen sogar Anastasia von Hohenklingen, die
Äbtissin des Zürcher Fraumünsterstiftes, und die Dominikanerinnen des Klosters
Töss nach Baden im Aargau reisten;25 oder bei der «villeggiatura» der besseren

Florentiner Familien, der Sommerfrische auf dem Land.26 Den Wallfahrten, die bereits

Elemente des Tourismus aufwiesen, schlössen sich auch weniger Vermögliche an.27
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Die im Spätmittelalter einsetzende Gesellenwanderung brachte auch für Handwerker
arbeitsfreie Reisezeiten.28

Das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit erscheinen in vielfältiger Weise insbesondere

im städtischen Bereich als ganz wesentliche Etappe auf dem Weg zur Scheidung

der selbstbestimmten Freizeit von der fremdbestimmten Arbeitszeit. In der

langfristigen Perspektive, die für unser Kolloquium bewusst gewählt worden ist,
relativiert sich die Sicht eines Alain Corbin, der «Lavenement des loisirs» erst mit
1850 beginnen lässt.29 Die Beiträge des Kolloquiums greifen einzelne Fragestellungen

in Fallstudien auf:

Die Lustbarkeit des «Knabenbischofs» an den Kathedralkirchen, ein Spiel der
verkehrten Welt, in dem die Chorknaben unter sich einen Bischof wählten, lässt sich

bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen; Vorläufer reichen sogar ins 10. Jahrhundert

zurück. Gherardo Ortalli hat dies als ein Beispiel dafür genannt, dass man im
Mittelalter zwar von Freizeit nicht den Begriff, aber doch die Sache kannte.30 Yann
Dahhaoui weist nun darauf hin, dass erst seit dem 16. Jahrhundert dieses Ritual

explizit als ein nützliches oder gar notwendiges Freizeitvergnügen der Chorknaben

gerechtfertigt wird, worin sich eine allmähliche Entsakralisierung ausdrückt, welche

die Interpretation auf das bloss Spielerische reduziert. Der Sinn, der diesem Fest

im Mittelalter gegeben worden ist, erschliesst sich mangels expliziter Texte nur
schwer. Erstaunlich ist die Ernsthaftigkeit, mit der das Ritual in vielen liturgischen
Handbüchern behandelt wird. Schon im 13. Jahrhundert wird aber auch der
spielerische Aspekt von den Gegnern negativ ins Feld geführt. «Ludus» kann in dieser

Zeit Belustigung und Zeitvertreib bedeuten,31 die einmal im Jahr den Klerikern als

Ventil diente.32

Die Entgegensetzung von Arbeitszeit und Freizeit, die in der neueren Forschung oft

problematisiert worden ist, relativiert auch Oliver Landolt am Beispiel der meist
ehrenamtlichen oder nur geringfügig remunerierten städtischen Ämter im Spätmittelalter.

Selbst die Freiwilligkeit ist dabei manchmal fraglich, wenn man die häufigen

Bestimmungen zum Amtszwang beachtet. Die aufgewendete Zeit wurde schon im
15. Jahrhundert in ihrem Wert zuweilen am entgangenen Ertrag der versäumten

«Berufstätigkeit» gemessen. Insbesondere die zeitliche Belastung der Kleinräte war in
vielen Städten seit dem 15. Jahrhundert enorm und stellte an deren Abkömmlichkeit
hohe Anforderungen. Absentismus war eine oft beklagte Folge. Im 16. Jahrhundert

ging man vielenorts zur Besoldung der Ämter über und damit zur Einstufung der

Amtstätigkeit als Arbeitszeit, worin sich auch die Professionalisierung der Verwaltung

spiegelte.
Die Komplexität des Phänomens «Freizeit» in der vormodernen Gesellschaft behandelt

auch Beat Kümin am Beispiel des frühneuzeitlichen Wirtshauses. Dieses ist im
Spätmittelalter entstanden und bot Dienstleistungen für die lokale und überregionale
Handelsinfrastruktur ebenso wie für «Freizeitaktivitäten» sowohl der nachbarschaft-
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lichen alltäglichen Geselligkeit wie der Feiern und Feste im Jahres- und Lebenslauf.
Diese Verzahnung von Arbeitszeit und Freizeit zeigt sich weiter nicht nur bei Wirt,
Wirtin und Dienstpersonal, sondern auch bei Geschäftsbesprechungen und -abschlüs-

sen in Wirtshäusern.

War das Spiel in der Freizeit in spätmittelalterlichen Städten eine rein männliche
Domäne? Philipp Caretta findet in 202 gerichtsnotorischen Konflikten beim Spiel
in Zürich in den Jahren 1446 bis 1475 keine einzige beteiligte Frau, obwohl doch,
nach zeitgenössischen Bildquellen zu urteilen, Frauen an Spielen damals Teil hatten.

Die obrigkeitlichen Beschränkungen der Orte, an denen gespielt werden durfte,
wie auch der erlaubten Spiele belegen den Willen zur sozialen Kontrolle in einem

Bereich, der als potentiell konfliktträchtig eingeschätzt wurde. Die Spielrunden von
Meistern und Gesellen zeigen, dass nach der Arbeitszeit die gleichen Akteure
ausserhalb des Arbeits- und Wohnbereichs in Wirts-, Zunft- und Gesellenstuben und

auf der Sportwiese auch die Freizeit miteinander verbrachten, dass dabei aber die

arbeitsalltägliche Hierarchie zwischen Meistern und Gesellen aufgehoben erscheint.

Dieser Befund differiert etwas von der herrschenden Meinung, dass die Gesellen

sich schon frühzeitig seit dem Ende des 14. Jahrhunderts unter Abgrenzung zu den

Meistern einen eigenständigen Lebensbereich auszubilden begannen.33

Max Baumann geht in seiner Untersuchung über die Sittenpolitik des Ancien Regime

von der kirchlichen und weltlich-obrigkeitlichen Didaxe der fleissig zu Erbauung und
Seelenheil genutzten Mussezeit und der Abmahnung von verderblichen Vergnügungen
in protestantisch geprägten Gebieten aus, die er in einen Kontrast zu mittelalterlicher
Fröhlichkeit und Lebenslust stellen möchte. Institutionen der totalen Kontrolle, das

Chorgericht in Bern, der «Stillstand» in Zürich, suchten die aufgestellten Normen

rigoros durchzusetzen. In seinem Untersuchungsgebiet an der konfessionellen Grenze,

der reformierten Stadt und dem katholischen fürstäbtischen Gebiet St. Gallen
erkennt er einen eklatanten Unterschied zur protestantischen Strenge im katholischen

pragmatischen Zulassen von Zeiten der Entspannung und des Lebensgenusses
neben Zeiten besonderer Sittenstrenge. Hier fehlten auch besondere Institutionen
der Repression. Das reichere Freizeitangebot katholischer Gebiete wurde von den

benachbarten Protestanten heimlich mit genutzt. Ohne offenen Widerstand zu leisten,

entzogen sich die Untertanen damit der obrigkeitlich intendierten Disziplinierung
jenseits der Grenzen, oder sie verstiessen auch gegen die Gebote und bezahlten die

entsprechenden Bussen.

Die Frage der reglementierten Freizeit beschäftigt auch Nicole Staremberg Goy.
Die Quellen aus den Jahren 1754 bis 1791 zum Lausanner Konsistorium, jener halb

geistlichen, halb weltlichen Instanz, welche die protestantische Sonntagsheiligung

rigoros durchsetzen sollte, ermöglichen es auch hier, den Abstand abzuschätzen
zwischen den obrigkeitlichen Normen und der Praxis der Bevölkerung, den Sonntag als

Freizeit mit teilweise untersagten Vergnügungen oder - entgegen den obrigkeitlichen
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Anordnungen - als zusätzliche und besonders ertragreiche Arbeitszeit zu gestalten.
Eine eigentliche Grenzüberschreitung in rechtliche Freiräume thematisiert Myriam
Gessler in der Fahrt zu den Bädern von Baden im Aargau, an der alle sozialen Schichten

teilhatten. Vertreter aller Stände gingen hier ungehindert Lustbarkeiten nach,

die anderswo verboten oder weit stärker reguliert waren. Die angebotenen

Vergnügungen, Geselligkeit beim Tafeln und Zechen, Spiel, Sport und Tanz - teilweise auf
besonderen «Freizeitanlagen» -, die rechtliche Duldung relativer erotisch-libidinöser

Freizügigkeit und der unternehmerische Betrieb der Badehöfe waren schon seit dem
15. Jahrhundert darauf ausgerichtet, profitablen «Urlaubstourismus» anzuziehen. Für
bestimmte «Badegäste» wie Prostituierte und Bettler galt der Aufenthalt hier indessen

eher der Arbeit, die auch das «Angebot» bereicherte.

Die hier nur in wenigen Beispielen aufgezeigten vielfältigen Formen der Freizeitnutzung

bis hin zu ausgeprägten Kommerzialisierungstendenzen schon im Spätmittelalter
und in der frühen Neuzeit sollten nicht übersehen werden von einer Forschung, die

insgesamt sehr einseitig auf die Freizeit und die Freizeitindustrie in der Moderne

fixiert ist. Dass die Quellenlage umso ungünstiger ist, je weiter man in der

Chronologie zurückgeht, mag zu einer Verzerrung der Wahrnehmung beitragen. Ob man
eher Kontinuitäten betont oder Brüche, weist aber vor allem hin auf a priori gesetzte
Grundstrukturen des eigenen Geschichtsbildes.
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